
In der Senatssitzung am 14. Oktober 2025 beschlossene Fassung 

Senator für Finanzen 

29.09.2025 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 14.10.2025 

Einführung eines Digitalchecks in der Freien Hansestadt Bremen 

A. Problem

Die Digitalisierung ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie verringert den Bü-

rokratieaufwand, beschleunigt Prozesse und optimiert sie. Bürger*innen und Unter-

nehmen erwarten zeit- und ortsungebundene digitale Verwaltungsangebote. Gemäß §

1a Abs. 1 S. 1 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind Bund und Länder verpflichtet,

ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Dafür braucht es neben technischen und organisatorischen Maßnahmen digitaltaugli-

ches Recht. Mit Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE und der SPD

„Digitalisierung der Verwaltung – nicht nur prüfen, sondern umsetzen“ vom 18. Juni

2024 (Bremische Bürgerschaft (Landtag), Drucksache 21/629), dem die Bremische

Bürgerschaft (Landtag) in ihrer Sitzung am 19./20. Juni 2024 zugestimmt hat, wurde

der Senat aufgefordert, bei Gesetzentwürfen einen Digitalcheck in der Freien Hanse-

stadt Bremen einzuführen.

B. Lösung

Die Einführung eines Digitalchecks dient dem Ziel, digitaltaugliches Recht zu schaffen

und damit Vollzugsvereinfachungen zu erreichen. Das Vorhaben trägt dem Begehren

der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) Rechnung. Der Digitalcheck zahlt vollumfäng-

lich auf die Ziele der Modernisierungsagenda des Bundes ein, die gemeinsam mit der

Modernisierungsagenda der Länder zu einer effektiven und bürokratieoptimierten Ver-

waltung beitragen sollen. Der als Anlage 1 beigefügte Leitfaden beschreibt den Digi-

talcheck und leitet die Verfasser*innen von Regelungen – die Legist*innen – in den

Ressorts bei der Durchführung des Digitalchecks an. Diese sollen bei der Erarbeitung

von (Neu-)Regelungen und bei der Änderung bestehender Regelungen deren Digitalt-
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auglichkeit von Beginn an in den Blick nehmen. Regelungen müssen offen für eine 

digitale Ausgestaltung von Verwaltungsprozessen sein. Digitalisierungshemmnisse 

sollen von Beginn an erkannt und vermieden bzw. sukzessive abgebaut werden. Zu-

dem sollen Digitalisierungspotenziale erkannt und genutzt werden.  

Mit der Einführung eines Digitalchecks in der Freien Hansestadt Bremen werden die 

Ressorts durch Senatsbeschluss verpflichtet, Regelungsvorhaben anhand des als An-

lage 1 beigefügten Leitfadens zu prüfen und bei der Erarbeitung und Änderung von 

Regelungen die Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen – digitale Kommunikation, 

Wiederverwendung von Daten, Datenschutz und Informationssicherheit, Eindeutigkeit 

und Klarheit, automatisierte Sachbearbeitung – zu beachten. Darüber hinaus gibt der 

Digitalcheck methodische Anleitungen, z.B. zur Visualisierung von Prozessen.  

Der Digitalcheck gilt für alle von ihm erfassten Regelungsvorhaben (Gesetze und Ver-

ordnungen, siehe hierzu Anhang 1 „Digitalcheck für die Freie Hansestadt Bremen“, 

unter Ziff. I. 4., S. 4), die ab dem Zeitpunkt des Senatsbeschlusses begonnen werden. 

Für alle bereits davor begonnenen Regelungsvorhaben findet der Digitalcheck keine 

Anwendung.  

C. Alternativen

Es werden insbesondere im Hinblick auf den o.g. Beschluss der Bremischen Bürger-

schaft (Landtag) vom 19./20. Juni 2024 keine Alternativen empfohlen.

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / Kli-
macheck

Zusätzliche direkte finanzielle Auswirkungen entstehen durch die Einführung des Digi-

talchecks nicht.

Die Pflicht, Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzu-

bieten, ergibt sich nicht aus dem Digitalcheck, sondern unmittelbar aus § 1 a Abs. 1 S.

1 OZG. Aus dem Digitalcheck und der Gestaltung digitaltauglichen Rechts können

Projekte folgen, die diesem gesetzlichen Auftrag entsprechen. Hieraus resultierende

Kosten werden im Rahmen dieser Projekte zu beziffern sein.

Ggf. fallen Kosten für die Beschaffung einer Visualisierungssoftware an.

Signifikante personalwirtschaftliche Effekte entstehen nicht, ein höherer Personalauf-

wand wird sich bei der Beratung hinsichtlich der Prozessanalyse sowie der Beratung
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der digitalen Tauglichkeit ergeben. 

Digitalisierungsvorhaben in der Verwaltung können geschlechtsdiskriminierend wir-

ken, wenn sie unreflektiert an vermeintlich neutralen Lebensrealitäten ausgerichtet 

sind und dabei strukturelle Unterschiede in Zugang, Zeitressourcen, digitaler Kompe-

tenz oder Sorgeverantwortung nicht berücksichtigen. 

Die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen verändert deren Zugänge. Bei de-

ren Planung und Umsetzungen von Digitalisierungsvorhaben müssen daher ge-

schlechterspezifische Lebenslagen, Zugangsvoraussetzungen oder Nutzungsgewohn-

heiten berücksichtigt werden, um bestehende Ungleichheiten nicht zu reproduzieren 

und zu verstärken.  

Die Beschlüsse in der Senatsvorlage haben, auf Basis des Klimachecks, voraussicht-

lich keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 

E. Beteiligung / Abstimmung

Die Senatsvorlage ist mit den Ressorts und der Bremischen Zentralstelle für die Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) abgestimmt. Da sich der Senats-

beschluss auf Landesrecht (Gesetze und Verordnungen) bezieht, ist die Stadtge-

meinde Bremerhaven nicht betroffen und verweist im Übrigen auf ihr Recht der Selbst-

verwaltung.

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Einer Veröffentlichung über das zentrale elektronische Informationsregister steht nach

Beschlussfassung im Senat nichts entgegen.

G. Beschluss

1. Der Senat beschließt die Einführung eines Digitalchecks für die Freie Hanse-

stadt Bremen in Form des als Anlage 1 beigefügten Leitfadens und die verbind-

liche Durchführung des Digitalchecks durch die Ressorts für alle Gesetzes- 

bzw. Verordnungsverfahren, die ab dem Zeitpunkt dieses Senatsbeschlusses

begonnen werden.
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2. Der Senat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Mitteilung an die Bremische 

Bürgerschaft (Landtag) zur Einführung eines Digitalchecks in der Freien Hanse-

stadt Bremen.  
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Mitteilung des Sensts 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 14. Oktober 2025 

Einführung eines Digitalchecks in der Freien Hansestadt Bremen 

Die Digitalisierung ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie verringert den 
Bürokratieaufwand, beschleunigt Prozesse und optimiert sie. Bürger*innen und 
Unternehmen erwarten zeit- und ortsungebundene digitale Verwaltungsangebote. Gemäß § 
1a Abs. 1 S. 1 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind Bund und Länder verpflichtet, ihre 
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Dafür braucht 
es neben technischen und organisatorischen Maßnahmen digitaltaugliches Recht. 

Mit Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE und der SPD „Digitalisierung der 
Verwaltung – nicht nur prüfen, sondern umsetzen“ vom 18. Juni 2024 (Bremische 
Bürgerschaft (Landtag), Drucksache 21/629), dem die Bremische Bürgerschaft (Landtag) in 
ihrer Sitzung am 19./20. Juni 2024 zugestimmt hat, wurde der Senat aufgefordert, bei 
Gesetzentwürfen einen Digitalcheck in der Freien Hansestadt Bremen einzuführen. 

Die durch Beschluss des Senats am 14.10.2025 erfolgte Einführung eines Digitalchecks 
dient dem Ziel, digitaltaugliches Recht zu schaffen, und trägt dem Begehren der Bremischen 
Bürgerschaft (Landtag) Rechnung. Der für die Ressorts durch Senatsbeschluss verbindliche 
Digitalcheck leitet die Verfasser*innen von Regelungen – die Legist*innen – mittels eines 
Leitfadens bei der Erarbeitung digitaltauglicher Regelungen an. Digitalisierungshemmnisse 
sollen so von Beginn an erkannt und vermieden bzw. sukzessive abgebaut werden. Zudem 
sollen Digitalisierungspotenziale erkannt und genutzt werden.  

Beschlussempfehlung: 
Kenntnisnahme 
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Geänderte Fassung nach Ressortstellungnahmen  

Digitalcheck 
für die Freie Hansestadt Bremen 
Leitfaden für die Gestaltung digitaltauglicher Regelungen  
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I. Einleitung 

1. Was ist der Digitalcheck? 

Die Digitalisierung ist aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Sie verringert den Büro-
kratieaufwand, beschleunigt Prozesse und op-
timiert sie. Bürger*innen und Unternehmen er-
warten zeit- und ortsungebundene digitale 
Verwaltungsangebote. Gemäß § 1a Abs. 1 S. 1 
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind Bund 
und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsleis-
tungen auch elektronisch über Verwaltungs-
portale anzubieten.1 Dafür braucht es neben 
Technik und Organisation auch digitaltaugli-
ches Recht.  

Recht muss fit für die digitale Zukunft werden! 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Verfas-
ser*innen von Gesetzen und Verordnungen – 
die Legist*innen – bei der Erstellung und An-
passung von Regelungen von Anfang an deren 
Digitaltauglichkeit im Blick haben. Regelungen, 
die offen sind für die Digitalisierung, ermögli-
chen eine digitale Ausgestaltung von Verwal-
tungsprozessen (z.B. die digitale, medienbruch-
freie Beantragung und Bearbeitung einer be-
stimmen Leistung). Zudem sollen Digitalisie-
rungshemmnisse von Beginn an vermieden 
werden. 

Statt z.B. die Beibringung von Nachweisen oder 
die Eingabe von Daten durch Bürger*innen 
oder Unternehmen vorzusehen, ermöglicht 
eine digitaltaugliche Regelung den Abruf der 
Nachweise bzw. Daten aus bestehenden Regis-
tern. Bürger*innen oder Unternehmen müssen 
diese nicht mehrfach eingeben – nicht sie, son-
dern die Daten „laufen“ (sog. „Once-Only-Prin-
zip“).    

 
1 Regelungen im Bereich der Digitalisierung erge-
ben sich aus (digital-) spezifischen Gesetzen wie 
dem Onlinezugangsgesetz oder dem E-Govern-
ment-Gesetz, sie können sich aber auch aus einzel-
nen Bestimmungen in Verfahrensgesetzen wie 

Hier setzt der Digitalcheck an. Er dient der Ge-
staltung digitaltauglicher Regelungen. Le-
gist*innen werden für die rechtlichen, organi-
satorischen, semantischen und technischen 
Anforderungen der Digitalisierung sensibili-
siert. Der vorliegende Leitfaden hilft ihnen, den 
Digitalcheck Schritt für Schritt durchführen und 
Reglungen digitaltauglich zu gestalten.  

 

So gehen Sie vor:  

01 Vorprüfung 

02 Gestalten digitaltauglicher Regelungen 

03 Technische Umsetzbarkeit prüfen 

04 Dokumentation  

  

dem Verwaltungsverfahrensgesetz (z. B. § 3 a 
VwVfG) oder der Abgabenordnung (z.B. § 122 a 
AO) oder in Fachgesetzen (z.B. §§ 9 Absatz 2, 25 
BEEG, § 108a Absatz 1, §§ 106 ff. SGB IV) sowie aus 
dem Europarecht (z. B. SDG-VO, DSGVO) ergeben.  
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2. Was ist Interoperabilität? 

Bürger*innen und Unternehmen erwarten 
hochwertige, nutzerfreundliche und digitali-
sierte öffentliche Dienste. Dabei funktioniert 
die Bereitstellung digitalisierter öffentlicher 
Dienste oftmals nicht isoliert. Häufig müssen 
z.B. Daten zwischen verschiedenen Behörden 
ausgetauscht werden.2  

Damit Verwaltungsverfahren national oder 
grenzüberschreitend durchgeführt werden 
können, müssen z. B. die jeweiligen Behörden 
oder die zu Grunde liegende Informationstech-
nik miteinander in den Austausch treten kön-
nen. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung ge-
meinsamer Standards. Dies gilt nicht nur auf 
nationaler Ebene, sondern auch im Bereich 
grenzüberschreitender Verwaltungsverfahren 
innerhalb der Europäischen Union.  

Interoperabilität ermöglicht es, Verwaltungs-
prozesse im nationalen und europäischen Rah-
men digital zu gestalten und das Once-Only-
Prinzip zu verwirklichen! 

Gemäß dem Politikprogramm der EU für die di-
gitale Dekade sollen im Jahr 2030 wesentliche 
öffentliche Dienste zu 100 % online abgewi-
ckelt werden.3 

Mit der seit dem 12. Juli 2024 geltenden Ver-
ordnung für ein interoperables Europa4 hat der 

 
2 Vgl. auch: https://interoperable-europe.ec.eu-
ropa.eu/interoperable-europe/interoperable-eu-
rope-act, am 25.06.2025 
3 https://commission.europa.eu/strategy-and-po-
licy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/eu-
ropes-digital-decade-digital-targets-2030_de, am 
25.06.2025 
4 Verordnung (EU) 2024/903 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. März 2024 über 
Maßnahmen für ein hohes Maß an Interoperabili-
tät des öffentlichen Sektors in der Union, 
abrufbar unter:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R0903, am 
25.06.2025 
5 Zum Begriff siehe Art. 2 Nr. 3 der Verordnung für 
ein interoperables Europa 

europäische Gesetzgeber für die Verwirkli-
chung grenzüberschreitender digitaler Verwal-
tungsprozesse einen rechtlichen Rahmen ge-
schaffen. Netz- und Informationssysteme5, die 
für öffentliche Dienste in der Union verwendet 
werden, sollen damit gestärkt werden. Öffent-
liche Verwaltungen in der Union sollen zusam-
menarbeiten können und öffentliche Dienste 
grenzüberschreitend funktionieren. Dabei blei-
ben die Verwaltungen souveräne Akteure auf 
allen Regierungsebenen.6 

Die Verordnung adressiert in diesem Zusam-
menhang auch Behörden. Seit dem 12. Januar 
2025 müssen diese vor einer Entscheidung 
über neue oder wesentlich geänderte verbind-
liche Anforderungen7 eine Interoperabilitäts-
bewertung durchführen (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 23 Abs. 2). Dies gilt, wenn grenzüberschrei-
tende Verwaltungsdienste Gegenstand des 
Vorhabens sind. Beispiele sind Führerscheine 
oder Berufsqualifikationen, die grenzüber-
schreitend verwendet werden. Zur Anerken-
nung dieser Nachweise ist ein Austausch von 
Daten erforderlich und die Einhaltung harmo-
nisierter Standards Voraussetzung. Weitere 
Beispiele sind das digitale COVID-Zertifikat der 
EU, das das Reisen auch während der Corona 
Pandemie ermöglichen sollte8, oder der Infor-
mationsaustausch in Bezug auf Steuern, Zölle, 

6 Erwägungsgrund 1 der Verordnung für ein in-
teroperables Europa.; siehe auch: https://interope-
rable-europe.ec.europa.eu/interoperable-eu-
rope/interoperable-europe-act 
7 Gemäß Erwägungsgrund 18 der Verordnung für 
ein interoperables Europa umfassen verbindliche 
Anforderungen alle Verpflichtungen, Verbote, Be-
dingungen, Kriterien oder Beschränkungen rechtli-
cher, organisatorischer, semantischer oder techni-
scher Art z. B.  in einem Gesetz, einer Verwaltungs-
vorschrift oder in einem anderen amtlichen Doku-
ment.   
8 Siehe: https://commission.europa.eu/strategy-
and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-
vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de, 
am 25.06.2025.  

https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R0903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R0903
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/interoperable-europe/interoperable-europe-act
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
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die Vergabe öffentlicher Aufträge und das Han-
delsregister. 9 

Der Begriff „grenzüberschreitende Interopera-
bilität“ ist definiert als „die Fähigkeit von Ein-
richtungen der Union und öffentlichen Stellen 
der Mitgliedstaaten, durch Daten-, Informa-
tions- und Wissensaustausch mittels digitaler 
Prozesse — unter Einhaltung der mit einer der-
artigen grenzüberschreitenden Interaktion ver-
bundenen rechtlichen, organisatorischen, se-
mantischen und technischen Anforderungen — 
miteinander zu interagieren“. 10 

Der Digitalcheck bezieht im Hinblick auf die ge-
genständlichen Regelungen diesen Aspekt mit 
ein und gibt weiterführende Hinweise.  

3. Wer führt den Digitalcheck durch? 

Die Durchführung des Digitalchecks obliegt 
dem Ressort, das die Regelungen verfasst. Vor 
allem Legist*innen werden in der Praxis mit 
dem Digitalcheck befasst sein.  

Es gilt: 

Die Ressorts wenden bei jedem Regelungsvor-
haben den Digitalcheck in der jeweils aktuells-
ten Version an! 

4. Für welche Vorhaben ist der Digi-
talcheck vorgesehen? 

Erfasst sind Gesetze und Verordnungen („Rege-
lungsvorhaben“). Der Digitalcheck ist sowohl 
bei Neuregelungen als auch bei wesentlichen 
Änderungen bestehender Regelungen durch-
zuführen. Von der Durchführung des Digital-
checks darf in Ausnahmefällen abgesehen wer-
den, soweit diese einen nicht vertretbaren 
wirtschaftlichen Mehraufwand bedeuten 
würde oder sonstige zwingende Gründe entge-
genstehen.  

 
9 Siehe Erwägungsgrund 6 der Verordnung für ein 
interoperables Europa  

Gesetze und Verordnungen unterliegen dem 
Digitalcheck! 

5. Zeitpunkt der Prüfung?  

Um die Aspekte der Digitalisierung effektiv zu 
berücksichtigen, ist der Digitalcheck bereits zu 
Beginn des Regelungsvorhabens durchzufüh-
ren. Bereits bei den ersten Vorüberlegungen, 
d.h. zu Beginn der Arbeiten an einem Vorha-
ben, spätestens aber mit den ersten Formulie-
rungen eines Regelungstextes, ist mit der 
Durchführung des Digitalchecks zu beginnen.   

Beginnen Sie so früh wie möglich mit dem Digi-
talcheck! 

6. Ist der Digitalcheck verpflichtend?  

Der Digitalcheck ist verpflichtend. Der Senat 
hat seine verbindliche Durchführung beschlos-
sen [Hinweis auf Senatsbeschluss und Vorlage 
wird hier einfügt].  

Der Digitalcheck ist verbindlich! 

7. Leitfaden Digitalcheck als leben-
des Dokument 

Der vorliegende Leitfaden versteht sich als le-
bendes Dokument, das ständig weiterentwi-
ckelt wird. Sollten Sie Fragen, Ideen oder Hin-
weise für eine Verbesserung haben, kontaktie-
ren Sie uns gerne über referat40@finan-
zen.bremen.de. 

  

10 Zum Begriff grenzüberschreitende Interoperabili-
tät siehe Art. 2 Nr. 1 der Verordnung für ein in-
teroperables Europa  

mailto:referat40@finanzen.bremen.de
mailto:referat40@finanzen.bremen.de
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II. Der Digitalcheck  

Mit Hilfe der folgenden Prüfung stellen Sie zu-
nächst fest, ob ein Digitalbezug besteht, und 
erarbeiten ggf.  digitaltaugliche Regelungen. 
Bedenken Sie dabei, dass nur digitaltaugliche 
Regelungen einen einfachen und wirkungsori-
entierten Verwaltungsvollzug ermöglichen. Di-
gitale Möglichkeiten sollen im Hinblick auf alle 
Beteiligten und unter Berücksichtigung der 
Nutzer*innenperspektive ausgeschöpft wer-
den. Beteiligte können Bürger*innen, die Ver-
waltung, Unternehmen und weitere Organisa-
tionen wie Vereine sein.  

1. Vorprüfung  

Die Vorprüfung ist zu Beginn der Arbeiten an 
einem Regelungsvorhaben durchzuführen.  

a. Digitalbezug 

Zu Beginn des Digitalchecks und im Rahmen 
der Vorprüfung finden Sie heraus, wie Ihr Rege-
lungsvorhaben möglichst vollständig digital 
umgesetzt werden kann. Dies ist der Fall, wenn 
ein Prozess nach der Umsetzung der betreffen-
den Regelungen ganz oder zumindest teilweise 
durch ein IT-System abgebildet werden kann.11  

 Prüffragen: 

□ Ist ein Prozess betroffen, der digitalisiert 
oder automatisiert werden könnte oder 
der bereits Gegenstand eines Digitalisie-
rungsvorhabens ist? 

□ Betrifft der Regelungsgegenstand ein Ver-
waltungsverfahren, das bereits digitalisiert 
wurde oder künftig digitalisiert werden 
kann? 

 
11 Unter IT-Systemen werden hier technische Lö-
sungen verstanden, die aus Hardware (wie Compu-
ter, Kartenlesegeräte, Router) und Software (Pro-
grammen wie ELSTER oder Word, Webseiten oder 
Apps) bestehen, um Informationen zu speichern, 

□ Betrifft die Regelung die Interaktion mit 
Dritten, wie z.B. Bürger*innen, Unterneh-
men oder anderen Organisationen? 

□ Betrifft die Regelung die Kommunikation 
zwischen den Prozessbeteiligten?  

□ Sieht die Regelung das Erheben oder den 
Austausch von Daten bzw. Nachweisen 
vor oder könnte dies zur Umsetzung des 
Regelungsvorhabens erforderlich sein?  

□ Dient die Regelung der Anpassung oder 
Neuentwicklung einer IT-Lösung oder be-
steht ein Bezug zu einer solchen?  

□ Gibt es bereits eine Datensammlung oder 
ein Register, aus dem ich die Informatio-
nen abrufen könnte? 

Sollten Sie eine oder mehrere dieser Fragen be-
jahen können, besteht ein Digitalbezug. Die Re-

gelungen sind digitaltauglich zu gestalten!  

Beispiele Digitalbezug: 

• Eine Verfahrensabwicklung, z.B. eine 
Antragstellung, ist digital umsetzbar, 
z.B. durch einen Online-Antrag oder 
die Durchführung eines Identitätsnach-
weises im Online-Verfahren. 

• Ein Formular zur Abgabe einer Erklä-
rung wird ausgefüllt, z.B. im Rahmen 
von ELSTER, also die Abgabe der Steu-
ererklärung. 

• Es werden Daten aus einem Register 
abgefragt, z.B. aus dem Melderegister. 

• Es werden Daten in einem automati-
sierten Abrufverfahren übermittelt 
(z.B. übermittelt die Datenstelle der 
Rentenversicherung den Familienkas-
sen - in einem automatisierten Abruf-
verfahren - Daten zur Überprüfung des 
Anspruchs auf Kindergeld, § 68 Abs. 7 
Einkommensteuergesetz (EStG)).  

zu verarbeiten oder zu übertragen. Vgl.: https://er-
arbeiten.digitalcheck.bund.de/vorpruefung/it-sys-
tem, am 25.06.2025.  
 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/vorpruefung/it-system
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/vorpruefung/it-system
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/vorpruefung/it-system
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• Es werden Daten elektronisch abge-
fragt und übermittelt (z.B. kann die Da-
tenstelle der Rentenversicherung im 
Auftrag der Elterngeldstelle im Rah-
men des Elterngeldantrags in bestimm-
ten Fällen die Entgeltbescheinigungs-
daten bei den Arbeitgebern abfragen 
und an die beauftragende Behörde 
übermitteln, siehe § 9 Abs. 2 Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
i.V.m. § 108 a SGB IV). 

Siehe u.a. zur Vorprüfung auch die digitale Hil-
festellung des Bundes für Legist*innen unter: 
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de.  

b. Grenzüberschreitende Relevanz und 
Interoperabilitätsanforderungen 

Wie oben dargestellt sollen Einrichtungen der 
EU und öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten 
fähig sein, innerhalb der Europäischen Union 
effektiv zusammenzuarbeiten und Informatio-
nen auszutauschen. Ziel ist die Bereitstellung 
von digitalen öffentlichen Dienstleistungen 
nicht nur innerhalb der Mitgliedstaaten, son-
dern über Länder-, Sektor- und Organisations-
grenzen hinweg. Interoperabilität und Digital-
bezug sind also eng miteinander verknüpft.  

Ist für ein Regelungsvorhaben eine EU-In-
teroperabilitätsbewertung durchzuführen, so 
hat es automatisch auch einen Digitalbezug! 

Ob zusätzlich zum Digitalcheck eine EU-In-
teroperabilitätsbewertung durchzuführen ist, 
richtet sich nach der EU-Verordnung für ein in-
teroperables Europa.12 

 

 
12 S.o.  
13 Siehe zur dann erforderlichen Interoperabilitäts-
bewertung Art. 3 Abs. 2 der Verordnung: „(2) Im 
Rahmen einer Interoperabilitätsbewertung wird in 
geeigneter Weise Folgendes ermittelt und bewer-
tet: 
a) die Auswirkungen der verbindlichen Anforderun-
gen auf die grenzüberschreitende Interoperabilität, 

 Prüffrage: 

□ Ist vorgesehen, dass Daten und Informatio-
nen zwischen Verwaltungen von EU-Mit-
gliedstaaten ausgetauscht werden?  

Sollten Sie diese Fragen bejahen, besteht ein 
Digitalbezug. Zudem ist eine EU-Interoperabili-
tätsbewertung durchzuführen.13  

Weiterführende Informationen: 

Die Einhaltung von EU-Interoperabilitätsstan-
dards hilft, das Ziel des grenzüberschreitenden 
Angebots digitaler öffentlicher Dienstleistun-
gen zu verwirklichen. Der Europäische In-
teroperabilitätsrahmen (European Interopera-
bility Framework, kurz EIF) enthält Empfehlun-
gen und Hinweise für eine Verbesserung der 
Interoperabilität (abrufbar in englischer Spra-
che unter: https://interoperable-eu-
rope.ec.europa.eu/collection/nifo-national-in-
teroperability-framework-observatory/1-intro-
duction-european-interoperability-frame-
work). 

 (Vgl. dazu auch https://erarbeiten.digital-
check.bund.de/vorpruefung). 

2. Gestaltung digitaltauglicher Rege-
lungen  

a. Erfassen des Ist-Zustandes 

Das Erfassen des Ist-Zustandes eines Prozesses 
oder Sachverhaltes gibt Ihnen einen sicheren 
Einstieg für die Gestaltung digitaltauglicher Re-
gelungen. Ermitteln Sie den Ist-Zustand ggf. un-
ter Hinzuziehung von zuständigen Akteur*in-
nen. Damit sind nicht nur diejenigen Personen 
gemeint, die an der praktischen Umsetzung des 

unter Verwendung des in Artikel 6 genannten Eu-
ropäischen Interoperabilitätsrahmens als Unter-
stützungsinstrument; 
b) die Interessenträger, für die die verbindlichen 
Anforderungen von Belang sind; 
c) die in Artikel 7 genannten Lösungen für ein in-
teroperables Europa, die die Umsetzung der ver-
bindlichen Anforderungen unterstützen.“ 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction-european-interoperability-framework
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction-european-interoperability-framework
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction-european-interoperability-framework
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction-european-interoperability-framework
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction-european-interoperability-framework
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/vorpruefung
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/vorpruefung
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Regelungsvorhabens beteiligt sein werden. 
Wichtig sind auch diejenigen, die das Rege-
lungsergebnis in die Praxis umsetzen müssen, 
also die Menschen im Verwaltungsvollzug. Dies 
können z.B. Expert*innen sein, die eine Soft-
ware für die Digitalisierung des gegenständli-
chen Prozesses programmieren, Mitarbeitende 
in Behörden, die ein bestimmtes Fachverfah-
ren nutzen, oder Stellen, die betroffene Regis-
ter führen. In den Ressorts kann sich auch ein 
Austausch mit den zuständigen OZG-Koordina-
tor*innen anbieten.  

Ermitteln Sie neben den am Prozess bzw. am 
Sachverhalt beteiligten Personen oder Stellen 
auch die Aufgaben und Abläufe bezüglich des 
Ist-Zustandes. Hier können Sie die an der Um-
setzung beteiligten Akteur*innen hinzuziehen, 
um den Ist-Zustand vollständig zu verstehen 
und gleichzeitig in den Austausch mit denjeni-
gen zu kommen, die Expertise für die Digitali-
sierung von Prozessen mitbringen. Erfassen Sie 
gemeinsam die IT-Systeme, die ggf. in den er-
mittelten Prozessen verwendet werden. 

Konzentrieren Sie sich zunächst auf die Erfas-
sung des Status Quo. 

Nutzen Sie außerdem das im Folgenden be-
schriebene Hilfsmittel der Visualisierung!  

b.  Verbindliche Visualisierung 

Bei der Gestaltung digitaltauglicher Regelun-
gen, insbesondere auch beim Erfassen des Ist-
Zustandes des dem Regelungsvorhaben zu 
Grunde liegenden Sachverhalts, kommt der Vi-
sualisierung eine besondere Bedeutung zu. Sie 
hilft nicht nur, komplexe Sachverhalte bzw. 
Prozesse zu strukturieren und erfassbar zu ma-
chen. Vielmehr werden Zusammenhänge, wie 

 
14 Zur Nutzerreise und zum Begriff siehe auch „Nut-
zerzentrierung im OZG“: “Eine sogenannte "Nut-
zerreise" meint den Weg, den Nutzerinnen und 
Nutzer einer Webseite per Mausklick zurücklegen, 
um an ihr Ziel zu gelangen – zum Beispiel, um eine 
bestimmte Information oder ein Formular zu fin-
den. Ziel ist es, die "Nutzerreise" möglichst logisch, 

z.B. Datenflüsse, sichtbar. Digitalisierungs-
hemmnisse, wie z.B. Medienbrüche, uneinheit-
lich gebrauchte Rechtsbegriffe oder zu vermei-
dende Schriftformerfordernisse, werden leich-
ter erkannt.  

Bei der Visualisierung stehen Ihnen sowohl ver-
schiedene Arten der Darstellung als auch ver-
schiedene Werkzeuge zur Verfügung. 

Arten der Visualisierung  

Die gegenständlichen Sachverhalte und Pro-
zesse können dargestellt werden durch: 

• sog. Nutzerreisen14 
• Entscheidungsbäume 
• Datenflüsse 

Die Darstellung erfolgt am einfachsten über ein 
Flussdiagramm. Beginnen Sie die Visualisierung 
dabei mit einer Skizzierung der wichtigsten Ab-
läufe. Unterteilen Sie diese anschließend wei-
ter.  

 Notieren Sie: 

Wer ist beteiligt? Die beteiligten Personen 
oder Stellen (z.B. Bürger*innen, Unterneh-
men, Behörden, sonstige öffentliche Einrich-
tungen, IT-Systeme usw.) 

Was passiert? Die Aktionen in einem Sachver-
halt bzw. Prozess (z. B. Antragstellung, Über-
mitteilung von Daten, Einreichen oder Aus-
tausch von Nachweisen) 

Wann passiert etwas und was ist der Auslö-
ser? Die Zeitpunkte der erfolgenden Aktionen 
(was passiert wann, welche zeitlichen und pro-
zessualen Abhängigkeiten gibt es) 

verständlich und hilfreich zu gestalten.“ (abrufbar 
unter: https://www.digitale-verwal-
tung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/ozg-
grundlagen/nutzerzentrierung/info-nutzerzentrie-
rung-node.html, am 25.06.2025. 
 

https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/ozg-grundlagen/nutzerzentrierung/info-nutzerzentrierung-node.html
https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/ozg-grundlagen/nutzerzentrierung/info-nutzerzentrierung-node.html
https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/ozg-grundlagen/nutzerzentrierung/info-nutzerzentrierung-node.html
https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/ozg-grundlagen/nutzerzentrierung/info-nutzerzentrierung-node.html
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Wo passiert etwas? Ort der Aktion (z.B. vor 
Ort, in einer Datenbank, online) 

Warum passiert etwas? Grund der Aktion (z. 
B. Rechtsvorschrift ggf. unter Hinweis auf die 
einschlägige Regelung, Bedingung, Zeitablauf) 

Wie passiert etwas? (z.B. manuell, analog, au-
tomatisch, digital) 

Beginnen Sie ggf. einfach mit „Zettel und Stift“. 
Dabei können Sie folgende Elemente nutzen: 

 

(Vgl.: Hilfestellungen, um ein digitaltaugliches Regelungsvorha-
ben zu erarbeiten, Version 1.3 – 07.05.2024)15, 

Für die Darstellung sollte die Anwendung stan-
dardisierter Methoden oder Symbole erfolgen. 
Die Kompetenzstelle Prozessmanagement 
beim Senator für Finanzen (Referat 34) hat 
hierfür verschiedene Standards veröffentlicht, 
die bei der Visualisierung eine Hilfestellung bie-
ten können: https://pm-pzm.hb.intra/stan-
dards/pzm-standards-20630. 

Die für das Programm „viflow“ dargestellten 
Symbole können auch unabhängig von der Nut-
zung des Programms eine gute Grundlage für 
die Visualisierung bieten. Auffindbar sind diese 
in den „Standards zur Prozessmodellierung“, 

 
15 abrufbar unter: 
https://www.digitale-verwaltung.de/Shared-
Docs/downloads/Webs/DV/DE/digitalcheck-hilfe-
stellungen.pdf?__blob=publicationFile&v=5, am 
25.06.2025. 
 
16 Siehe dazu auch die AFZ-Kursmappe „Erstellen 
von grafischen Übersichten mit VISIO“, abrufbar 
unter: https://www.afz.bremen.de/it-kompe-
tenz/office/visio-17573, am 25.06.2025.  Weiter-

abrufbar unter: https://pm-pzm.hb.intra/stan-
dards/pzm-standards/modellierungsstandard-
21246 

Darüber hinaus bietet das Programm „Visio“ 
verschiedene Schablonen zur Erstellung von 
Flussdiagrammen. 16 

Werkzeuge 

Als Werkzeuge für eine Visualisierung stehen 
Ihnen in der Freien Hansestadt Bremen die 
Software PowerPoint und in einigen Fällen 
auch die Software „viflow“ oder „Visio“ zur 
Verfügung. Für die Erarbeitung kann aber auch 
eine einfache Visualisierung mit „Zettel und 
Stift“ z.B. ein guter Einstieg sein. Dies kann v.a. 
dann sinnvoll sein, wenn gemeinsam mit den 
umsetzenden Akteur*innen bei komplexen 
Sachverhalten ein erster Einstieg gesucht wird.  

Auf Bundesebene bietet die Darstellung zur 
Unternehmensregisterverordnung ein gutes 
Beispiel für eine Visualisierung mit Power 
Point: 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/bei-
spiele/regelungen/identifikation-der-nutzer-
unternehmensregisterverordnung-urv 

Weitere Beispiele aus der Praxis: 

Einen guten Einstieg mit weiteren Hinweisen 
zur Visualisierung auf Bundesebene finden Sie 
für bundesrechtliche Regelungen unter: 
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/me-
thoden/ablaeufe-aufgaben-erfassen.  

führende Informationen im Bereich der Prozessi-
dentifikation aber auch zur Digitalisierung von Pro-
zessen gibt das Organisationshandbuch des Bun-
desministeriums des Innern und für Heimat in Ka-
pitel 2.3, abrufbar unter: https://www.orghand-
buch.de/Webs/OHB/DE/Organisationshandbuch-
NEU/2_Organisationsmanagement/2_3_Pro-
zesse/prozesse-node.html, am 25.06.2025.  
 
 
 

https://pm-pzm.hb.intra/standards/pzm-standards-20630
https://pm-pzm.hb.intra/standards/pzm-standards-20630
https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/digitalcheck-hilfestellungen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/digitalcheck-hilfestellungen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/downloads/Webs/DV/DE/digitalcheck-hilfestellungen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.afz.bremen.de/it-kompetenz/office/visio-17573
https://www.afz.bremen.de/it-kompetenz/office/visio-17573
https://pm-pzm.hb.intra/standards/pzm-standards/modellierungsstandard-21246
https://pm-pzm.hb.intra/standards/pzm-standards/modellierungsstandard-21246
https://pm-pzm.hb.intra/standards/pzm-standards/modellierungsstandard-21246
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/regelungen/identifikation-der-nutzer-unternehmensregisterverordnung-urv
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/regelungen/identifikation-der-nutzer-unternehmensregisterverordnung-urv
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/regelungen/identifikation-der-nutzer-unternehmensregisterverordnung-urv
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/methoden/ablaeufe-aufgaben-erfassen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/methoden/ablaeufe-aufgaben-erfassen
https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_3_Prozesse/prozesse-node.html
https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_3_Prozesse/prozesse-node.html
https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_3_Prozesse/prozesse-node.html
https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_3_Prozesse/prozesse-node.html
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Weitere Beispiele im Bereich des Bundesrechts 
finden Sie hier: 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/bei-
spiele/visualisierungen 

Als Visualisierungsbeispiel, das Gegenstand ei-
ner entsprechenden Drucksache geworden ist, 
finden sie die Visualisierung zum Gesetz zur 
Modernisierung und zum Bürokratieabbau im 
Strom- und Energiesteuerrecht in der Anlage zu 
BR-Drucksache 323/24 vom 24.05.2024 (Stel-
lungnahme des Nationalen Normenkontrollra-
tes, S. 8 ff.): https://www.bundes-
rat.de/SharedDocs/drucksachen/2024/0201-
0300/232-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

c. Einbeziehung von Nutzenden, Be-
troffenen und weiterer Expertise    

Kommen Sie mit denjenigen ins Gespräch, die 
das Regelungsvorhaben umsetzen, also mit 
den umsetzenden Akteur*innen.  

Diese können Ihnen nicht nur beim Erfassen 
des Ist-Zustandes, sondern auch im weiteren 
Verfahren mit ihren Erfahrungen zu Seite ste-
hen. 

Beziehen Sie außerdem diejenigen ein, die von 
der Umsetzung betroffen sein werden, z.B. die-
jenigen, die ein System, bspw. zur Beantragung 
einer Leistung, nutzen werden. Dies können 
Bürger*innen, Unternehmen, Organisationen 
oder andere Behörden sein. Betrachten Sie das 
Regelungsvorhaben dabei immer auch aus der 
Perspektive dieser Nutzenden. 

Lassen Sie sich ggf. von Expert*innen beraten.   

Profitieren Sie vom Wissen und den Sichtwei-
sen anderer!  

d. Einhaltung der 5 Prinzipien für digital-
taugliche Regelungen  

Mit dem Erfassen des Ist-Zustandes und der er-
folgten Visualisierung haben Sie eine gute 

 
17 Siehe dazu auch z.B. § 3 a VwVfG und das Gesetz 
zur Förderung der elektronischen Verwaltung in 

Grundlage für die Erarbeitung digitaltauglicher 
Regelungen erarbeitet. Mit der Einhaltung der 
im folgenden dargestellten 5 Prinzipien gestal-
ten Sie nun Ihre Regelungen. Beachten Sie da-
bei Möglichkeiten zur Digitalisierung und nut-
zen Sie die Möglichkeit Hemmnisse, wie Medi-
enbrüche, aufzulösen. Regelungen, die eine di-
gitale Umsetzung ermöglichen und fördern, 
sparen Zeit und Geld und erfüllen das Bedürfnis 
von Nutzenden nach einem effizienten und ser-
viceorientierten Staat.  

Nutzen Sie die erarbeitete Visualisierung und 
wenden Sie die 5 Prinzipien darauf an. Markie-
ren Sie in der Darstellung die Stellen, an denen 
die Prinzipien zum Tragen kommen und die z.B. 
eine gesetzliche Regelung zum Datenaustausch 
erfordern.   

Prinzip 1: Digitale Kommunikation 

Ein wesentlicher Bestandteil einer digitaltaugli-
chen Regelung ist die Ermöglichung digitaler 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten. 
Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass 
die Kommunikation medienbruchfrei, aber 
auch barrierefrei und sicher erfolgen kann.17 
Entsprechende Regelungen sind technologieof-
fen zu gestalten.  

 Halten Sie sich an folgende Grundsätze: 

□ Formvorschriften, insbesondere Schriftfor-
merfordernisse, werden vermieden. Soll-
ten sie nicht vermeidbar sein, sind sie 
durch die elektronische Form ersetzbar. 
Auch ein digitaler Rückkanal wird bedacht. 

□ (Analoge) Nachweise werden vermieden. 
Sollten Nachweise nicht vermeidbar sein, 
können sie elektronisch eingereicht oder 
zwischen Behörden direkt ausgetauscht 
werden. 

□ Die Möglichkeiten einer elektronischen 
Identifizierung/Authentifizierung wurden 
ggf. genutzt. Das persönliche Erscheinen 

Bremen (BremEGovG), dort z.B. §§ 2 und 5; siehe 
auch §§ 5, 5a EGovG Bund  

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/visualisierungen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/visualisierungen
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2024/0201-0300/232-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2024/0201-0300/232-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2024/0201-0300/232-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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wurde als Anforderung möglichst vermie-
den.  

□ Regelungen sind technologieoffen formu-
liert.  

□ Medienbrüche sind behoben bzw. werden 
vermieden. 

□ Anforderungen an die Barrierefreiheit sind 
eingehalten.18  

□ Die Nutzerfreundlichkeit wurde beachtet. 
□ Unnötige Bürokratie, z.B. in Form von Be-

richten der Nutzenden an den Staat, weite-
ren Dokumentations-, Melde- und Infor-
mationspflichten, wurde vermieden bzw. 
abgeschafft.   

Prinzip 2: Wiederverwendung von Daten 

Daten sind ein zentrales Element bei der Digi-
talisierung und bei der Gestaltung digitaltaugli-
cher Regelungen. Leitbild ist das sog. Once-
Only-Prinzip, d.h. einmal erfasste Daten wer-
den nicht noch ein weiteres Mal erfasst, son-
dern wiederverwendet.  

Darüber hinaus berücksichtigt eine digitaltaug-
liche Regelung bestehende Standards, z.B. im 
Hinblick auf die Interoperabilität.19  

 So gehen Sie bei der Gestaltung der Rege-
lungen vor: 

□ Notieren Sie erforderliche Daten und klä-
ren Sie, wo diese bereits vorhanden sein 
könnten. 

□ Prüfen Sie, ob diese Daten (z. B. Adresse, 
Unternehmensdaten, Steuerdaten, Perso-
nendaten) unter Einhaltung von Daten-
schutzbestimmungen wiederverwendet 
werden können.  

□ Prüfen Sie, ob der Datenaustausch recht-
lich bereits zulässig ist oder ob Sie eine 
entsprechende Rechtsgrundlage schaffen 
können.  

 
18 Vgl. z.B. § 13 Abs. 2 Bremisches Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BremBGG) i.V.m. der Barrie-
refreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) 
19 Siehe hierzu auch §§ 15, 16 BremEGovG 

□ Denken Sie bei einer neuen Erhebung von 
Daten an die Wiederverwendbarkeit. Be-
darf es dazu bereits jetzt einer rechtlichen 
Grundlage?  

□ Ermitteln Sie, welche Schnittstellen und 
Datenaustauschverfahren erforderlich 
sind, um auf bereits vorhandene Daten zu-
zugreifen. 

□ Ermitteln Sie, ob und welche Standards 
einzuhalten sind.  

□ Ermöglichen Sie mit ihren Regelungen ggf. 
einen automatisieren Datenaustausch.  
Bedenken Sie auch die automatische 
Übernahme in Fachverfahren.  

Die visualisierte Darstellung bietet Ihnen einen 
Überblick darüber, welche Daten bzw. Nach-
weise von Personen, Unternehmen oder Orga-
nisationen in dem gegenständlichen Sachver-
halt relevant sind.  

Für die Ermittlung bestehender Standards oder 
erforderlicher Daten bietet der Austausch mit 
den Akteur*innen der Fachlichkeit eine Hilfe-
stellung.  

Weitere Informationen:  

Eine Übersicht des Bundesverwaltungsamtes 
über bestehende Register in Deutschland fin-
det sich online unter https://registerland-
karte.de/landingpage 

Eine Hilfestellung bietet auch die Verwaltungs-
daten-Informationsplattform:  
https://www.verwaltungsdaten-informations-
plattform.de/DE/Home/home_node.html 

Hinweise zu Standards können sich aus dem 
Fachrecht ergeben20 oder allgemein definiert 
sein. Weiterführende Hinweise finden sich z. B. 
unter:  

20 Siehe z.B. § 2 Verordnung zur Durchführung von 
regelmäßigen Datenübermittelungen zwischen 
Meldebehörden (1. BMeldDÜV) 

https://registerlandkarte.de/landingpage
https://registerlandkarte.de/landingpage
https://www.verwaltungsdaten-informationsplattform.de/DE/Home/home_node.html
https://www.verwaltungsdaten-informationsplattform.de/DE/Home/home_node.html
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https://www.it-planungsrat.de/produkte-stan-
dards/standards 

https://www.xrepository.de/suche 

   

Beispiele für Gesetzesvorhaben, die das Prinzip 
Wiederverwendung von Daten umgesetzt ha-
ben, finden Sie unter: 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/bei-
spiele/prinzipien/datenwiederverwendung-
benoetigt-einheitliches-recht. 

Prinzip 3: Datenschutz und Informationssi-
cherheit 

Digitaltaugliche Regelungen stehen im Einklang 
mit Datenschutz und Informationssicherheit. 
Dies schafft Vertrauen und Transparenz.  

Ermitteln Sie frühzeitig, ob und wenn ja welche 
Arten von personenbezogenen Daten im Rah-
men des Regelungsvorhabens oder dessen Um-
setzung erhoben, verwendet, gespeichert, 
übertragen oder anderweitig genutzt werden 
sollen. Welche Daten werden von wem zu wel-
chem Zweck genutzt und wie geschützt?  

 So gehen Sie vor:  

□ Suchen Sie frühzeitig den Austausch mit 
den jeweils für den Datenschutz und die In-
formationssicherheit zuständigen Stellen.  

□ Schaffen Sie ggf. datenschutzrechtliche 
Grundlagen. 

□ Schaffen Sie Transparenz und Sicherheit in 
Bezug auf die Verarbeitung von Daten.  

□ Berücksichtigen Sie Vorgaben zur Informa-
tionssicherheit und nehmen Sie die finanzi-
ellen und personellen Ressourcen für de-
ren Umsetzung in den Blick.  

Beispiele für Gesetzesvorhaben, die das Prinzip 
Datenschutz und Informationssicherheit umge-
setzt haben, finden Sie unter: 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/bei-
spiele/prinzipien/datenschutz-und-informati-
onssicherheit-schaffen-vertrauen 

 

Prinzip 4: Eindeutigkeit und Klarheit  

Nur einfache, eindeutige und klare Regelungen 
ermöglichen die erfolgreiche Digitalisierung 
und Automatisierung von Verfahrensabläufen.  

Die visualisierte Darstellung hilft Ihnen, Digita-
lisierungshemmnisse und überflüssige Verfah-
rensschritte zu identifizieren, und zeigt die 
chronologische Abfolge z.B. von Aufgaben. 
Nutzen Sie diese Erkenntnisse für Ihre Formu-
lierungen. Beziehen Sie auch umsetzende Ak-
teur*innen ein und testen Sie mit ihrer Hilfe die 
Verständlichkeit.  

 So gehen Sie vor:  

□ Gestalten Sie Regelungstexte logisch so, 
dass diese in der Praxis in chronologische 
Schritte und Aufgaben übersetzt werden 
können. Unterteilen Sie auch den Rege-
lungstext in untergliederte Verfahrens-
schritte.  

□ Prüfen Sie, ob sich die Verfahrensabläufe in 
verständlicher Weise im Regelungstext 
wiederfinden.  

□ Trennen Sie klar Regel- und Ausnahmever-
hältnisse und andere logische Systemati-
ken. 

□ Formulieren Sie klare Entscheidungsstruk-
turen und achten Sie dabei auf die Formu-
lierung klarer Kriterien und logischer Ab-
läufe.  

□ Achten Sie auf einen einheitlichen Ge-
brauch von (Rechts-) Begriffen, nutzen Sie 
bereits definierte Rechtsbegriffe und füh-
ren eine Harmonisierung herbei.  

Beispiele für Gesetzesvorhaben, die das Prinzip 
Eindeutigkeit und Klarheit umgesetzt haben, 
finden Sie unter: 

https://www.it-planungsrat.de/produkte-standards/standards
https://www.it-planungsrat.de/produkte-standards/standards
https://www.xrepository.de/suche
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/datenwiederverwendung-benoetigt-einheitliches-recht
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/datenwiederverwendung-benoetigt-einheitliches-recht
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/datenwiederverwendung-benoetigt-einheitliches-recht
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/datenschutz-und-informationssicherheit-schaffen-vertrauen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/datenschutz-und-informationssicherheit-schaffen-vertrauen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/datenschutz-und-informationssicherheit-schaffen-vertrauen
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https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/bei-
spiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-
eindeutigen-regelungen 

 

Prinzip 5: Automatisierte Sachbearbeitung   

Verfahrensabläufe zu automatisieren bietet ein 
erhebliches Spar- und Effizienzpotenzial in der 
öffentlichen Verwaltung. Voraussetzung dafür 
sind neben eindeutigen und klaren Regelungen 
jedoch auch objektivierte Entscheidungskrite-
rien und klare Ergebnisvorgaben. Regelungs-
vorhaben mit Ermessensspielräumen lassen 
sich zumindest nicht vollständig automatisie-
ren. Insoweit liegt es nahe, Ermessensspiel-
räume in Regelungsvorhaben auf das erforder-
liche Maß zu reduzieren. Praktikabilität und hö-
herrangige verfassungsrechtliche oder gesetzli-
che Vorgaben dürfen dabei aber nicht außer 
Acht gelassen werden.  

 So gehen Sie vor:  

□ Formulieren Sie objektivierbare Entschei-
dungskriterien und klare Entscheidungser-
gebnisse. 

□ Beschränken Sie die Verwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe auf erforderliche 
Fälle oder Teilaspekte und prüfen Sie, ob 
(Rechts-) Begriffe einheitlich verwendet 
werden. 

□ Ermöglichen Sie Pauschalen, wenn diese 
Einzelfallentscheidungen ersetzen können. 
Prüfen Sie auch die Möglichkeit von an-
tragslosen Verfahren. 

□ Beschränken Sie Ermessensentscheidun-
gen auf erforderliche Fälle oder Teilas-
pekte, ohne dabei Praktikabilität und hö-
herrangige verfassungsrechtliche oder ge-
setzliche Vorgaben außer Acht zu lassen.  

 
21 Vgl. § 3 Onlinezugangsgesetz (OZG); siehe auch: 
https://onlinedienste.bremen.de/Onlinedienste/, 
am 25.06.2025; zur BundID siehe auch: 
https://id.bund.de/de, am 25.06.2025. 

□ Prüfen Sie, ob neben der automatisierten 
Sachbearbeitung ein Recht auf Entschei-
dung durch einen Amtsträger erforderlich 
ist.  

□ Prüfen Sie die Möglichkeit des automati-
sierten Datenabrufs.  

Dieses Prinzip hängt eng mit dem Prinzip Ein-
deutigkeit und Klarheit zusammen. Auch hier 
hilft die Einbeziehung von umsetzenden Ak-
teur*innen, vor allem mit IT-Expertise.  

Beispiele für Gesetzesvorhaben, die das Prinzip 
Automatisierte Sachbearbeitung umgesetzt 
haben, finden Sie unter: 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/bei-
spiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-
eindeutigen-regelungen 

 

3. Technische Umsetzbarkeit: Nut-
zung vorhandener Infrastrukturen 

Bei der Umsetzung eines Regelungsvorhabens 
in der Praxis und der Digitalisierung von Prozes-
ses kommen technische Systeme der Informa-
tionstechnologie zum Einsatz. Dies können be-
sondere Fachanwendungen oder Portale sein, 
aber auch bestimmte sog. Basiskomponenten, 
die immer wieder zum Einsatz kommen kön-
nen, so z.B. das Bürgerkonto21, das Organisati-
onskonto (Unternehmenskonto), die elektroni-
sche Signatur oder bestimmte Verschlüsse-
lungsmethoden. Sprechen Sie mit den umset-
zenden Akteur*innen darüber, ob solche IT-Inf-
rastrukturelemente bei der Umsetzung des Re-
gelungsvorhabens betroffen sind bzw. welche 
dabei zu nutzen sein werden. 

 

 

 
 
 

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen
https://onlinedienste.bremen.de/Onlinedienste/
https://id.bund.de/de
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/beispiele/prinzipien/automatisierung-basiert-auf-eindeutigen-regelungen
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 Prüffrage: 

Welche technischen und organisatorischen Vo-
raussetzungen sind für die Umsetzung des Re-
gelungsvorhabens gegeben?   

Die Nutzung der bereits vorhandenen Infra-
struktur spart Kosten und Zeit bei der Umset-
zung. Stellen Sie gemeinsam sicher, dass die 
Regelungen das Nutzen der vorhandenen Ele-
mente ermöglichen und keine Hindernisse für 
deren Einsatz erzeugen. Denken Sie gemein-
sam auch an die Möglichkeit der Verknüpfung 
mit bestehenden Verfahren, wie z.B. bestehen-
den Fachverfahren. Beachten Sie, dass Verfah-
rensabläufe vor ihrer Digitalisierung zu opti-
mieren sind.22  

Greifen Sie hier und in Bezug auf die weitere 
technische Machbarkeit auf das Fachwissen 
der umsetzenden Akteur*innen zurück. 

Weiterführende Hilfe:  

Der Bund stellt auf seinen Internetseiten zum 
Erarbeiten digitaltauglicher Regelungen u.a. ei-
nen Gesprächsleitfaden zu Aspekten der tech-
nischen Umsetzbarkeit zur Verfügung. Dieser 
ist abrufbar unter: https://erarbeiten.digital-
check.bund.de/methoden/technische-umsetz-
barkeit 

4. Dokumentation  

Mit der Durchführung des Digitalchecks haben 
Sie nun eine Grundlage von Erkenntnissen, die 
dabei helfen, Regelungen digitaltauglich zu ge-
stalten. Halten Sie die wesentlichen Erkennt-
nisse gemeinsam mit der visualisierten Darstel-
lung fest. Fügen Sie dem Regelungsvorhaben 
eine visuelle Darstellung des neu zu regelnden 
Prozesses bei. Die Dokumentation hilft Ihnen, 
sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit 
anderen Stellen auszutauschen und Fragen im 
weiteren Verlauf zu beantworten.  

 
22 § 9 Abs. 1 Gesetz zur Förderung der elektroni-
schen Verwaltung in Bremen (BremEGovG).  

 

Danke, dass Sie dabei helfen, eine gute digi-

tale Umsetzung von Regelungen zu gewähr-

leisten! 

Diese spart Ressourcen und Zeit und sorgt für 

ein nachhaltiges Wirken der Digitalisierung zu-

gunsten aller – sowohl der Bürger*innen und 

Unternehmen als auch der Verwaltung und ih-

rer Beschäftigten.  

  

https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/methoden/technische-umsetzbarkeit
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/methoden/technische-umsetzbarkeit
https://erarbeiten.digitalcheck.bund.de/methoden/technische-umsetzbarkeit
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III. Kurzcheck 

Mit dem Kurzcheck erhalten Sie eine kurze und knappe Übersicht über die Prüfschritte des Digitalchecks. Er kann Ihnen auch als Kontrollblatt dienen.  

01 Vorprüfung 

Es besteht ein Digitalbezug. Das Regelungsvorhaben kann digital umgesetzt werden.  
Das Regelungsvorhaben ist relevant für die grenzüberschreitende Interoperabilität, somit besteht auch ein Digitalbezug.  

□ 
□ 

02 Gestaltung digitaltauglicher Regelungen 

Der Ist-Zustand des dem Regelungsvorhaben zu Grunde liegenden Sachverhaltes wurde erfasst.  
Eine Visualisierung - insbesondere des Ist-Zustandes - ist erfolgt. 

□ 
□ 

Die 5 Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen wurden beachtet  

→ Die Regelungen ermöglichen die digitale Kommunikation. Sie steht nicht im Widerspruch zur Einhaltung damit zusammenhängen-
der Vorgaben, insbesondere der Barrierefreiheit. 

□ 

→ Vorhandene Daten werden genutzt – die Regelungen schaffen hierfür ggf. die erforderlichen Grundlagen und beachten ggf. gel-
tende Standards.  

□ 

→ Datenschutz und Informationssicherheit wurden beachtet. □ 

→ Die Regelungen sind klar und eindeutig formuliert.  □ 

→ Die Regelungen enthalten objektivierte Entscheidungskriterien und klare Ergebnisvorgaben. Eine mögliche Automatisierung wurde 
geprüft.  

□ 

03 Nutzung vorhandener Infrastrukturen 

Die Regelungen ermöglichen die Nutzung vorhandener Infrastrukturen.  □ 
04 Dokumentation    

Wichtige Erkenntnisse wurden dokumentiert.  □ 
Der neu zu regelnde Prozess wurde visualisiert und liegt dem Regelungsentwurf bei. □ 
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